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I. Zum Inhalt der Verordnung 

Mit der vorliegenden Verordnung soll die Durchführbarkeit von öffentlichen 
Fernsehdarbietungen im Freien über die Fußball-Europameisterschaft 2016 
(sog. Public Viewing) ermöglicht werden. Die Durchführung von Public 
Viewing-Veranstaltungen, die bis in die Nachtstunden nach 22 Uhr hineinrei-
chen, ist in Abhängigkeit von örtlichen Verhältnissen gefährdet, sofern die für 
die Nachtstunden im Vollzug zugrunde gelegten Lärmschutzanforderungen 
nicht eingehalten werden können. 

Deshalb wird den für die Genehmigung solcher Veranstaltungen zuständigen 
Kommunen der rechtliche Spielraum gegeben, Ausnahmen von geltenden 
Lärmschutzregeln zuzulassen. 

Die Verordnung entspricht weitgehend den seinerzeit für die Fußball-WM 
2006, die Fußball-EM 2008 und die Fußball-WM 2010 und 2014 erlassenen 
Verordnungen, mit denen bereits analoge, auf die Dauer der seinerzeitigen Ver-
anstaltungen befristete Ausnahmeregelungen getroffen worden waren. 

II. Empfehlungen der Ausschüsse 

Der federführende Ausschuss für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsi-
cherheit, der Gesundheitsausschuss und der Ausschuss für Innere Angele-
genheiten empfehlen dem Bundesrat, der Verordnung unverändert zuzustim-
men. 




